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REGLEMENT FÜR MASTERARBEITEN IN  
GERMANISTISCHER SPRACHWISSENSCHAFT 

Règlement pour les mémoires de master en linguistique allemande 
Das folgende Dokument bestimmt die Prozedur und Vorgaben der mémoire du master (Masterarbeit) in ger-
manistischer Sprachwissenschaft im Rahmen der piliers principals und piliers renforcés des Studiengangs 
Sciences du langange et de la communication. Studierende sind auf das Dokument Règlement d’études et 
d’examens de la Faculté des lettres et sciences humaines [https://rsn.ne.ch/DATA/pro-
gram/books/rsne/pdf/4163101.pdf] (bes. Art. 13–16) ebenfalls verwiesen.  

DAS ZIEL DER MASTERARBEIT  
Das Verfassen einer Masterarbeit dient dazu, die im Laufe des Studiums erworbenen Kompetenzen in Form 
einer grösseren in Eigenständigkeit verfassten Arbeit zu demonstrieren. Studierende sind gefragt, durch das 
Aufwerfen und die Behandlung einer angemessenen Problematik der germanistischen Linguistik, adäquate 
fachliche (methodologisch, theoretisch) und arbeitstechnische (verfasserische, bibliographische) Fertigkeiten 
zu zeigen. 

Der erfolgreiche Abschluss der Masterarbeit ergibt 30 ECTS und macht somit die Hälfte des pilier principal 
aus.  

PROZEDUR 

Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt durch die Kontaktaufnahme mit und Zustimmung durch die Betreuungsperson. Die 
Fristen werden individuell vereinbart (siehe Fristen unten). 

Betreuung 
Die Betreuungsperson verfügt über den Doktorgrad und ist im Studiengang Sciences du langange et de la 
communication tätig. Studierende nehmen rechtzeitig Kontakt mit der gewünschten Betreuungsperson auf. 

Die Betreuungsperson bietet dem oder der Studierenden Rat und Kritik im Laufe der Verfassung der Master-
arbeit und ist die Hauptprüfungsperson (siehe Verteidigung unten). Grundsätzlich wird die Arbeit von dem oder 
der Studierenden in Eigenständigkeit verfasst.  

Thematik 
Die Thematik ist nach freier Wahl und mit Zustimmung der Betreuungsperson zu setzten. Sie sollte sich im 
thematischen Bereich der germanistischen Linguistik befinden.  

Fristen 
Die Masterarbeit wird bevorzugt im Laufe der zwei Semester des zweiten Jahres des Masterstudiums verfasst.  

Tipp: Ersparen Sie sich Stress, indem Sie rechtzeitig Kontakt mit der Betreuungsperson aufnehmen 
und ein passendes Thema vereinbaren!  
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Wenn Studierende sowie Betreuungspersonen mit dem Thema und Betreuungsverhältnis einverstanden sind, 
setzen sie einen Termin für die Verteidigung und Abgabe (mindestens 1 Monat vor dem Verteidigungstermin).  

FORMALE ANGABEN UND UMFANG 
Der Text der Masterarbeit hat eine Länge von 60–80 Seiten exklusive längerer Beispiele, Zitate, Abbildungen, 
sowie Verzeichnisse o.ä.  

Andere formale Angaben zur typographischen und formalen Gestaltung (Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Fuss-
noten o.ä.), dem Aufbau des Textes sowie den Literaturverweisen und -verzeichnissen sind im Dokument 
Hinweise zum Verfassen von (Pro-)Seminararbeiten in der Sprachwissenschaft  [http://www.unine.ch/fi-
les/live/sites/allemand/files/shared/documents/Literaturlisten/Richtlinien%20Sprachwissenschaft_2017.pdf] 
aufgeführt. 

Sprache 
Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Deutsch. 

VERTEIDIGUNG UND ABGABE 

Verteidigung 
Die Verteidigung hat die Form einer öffentlichen mündlichen Prüfung. Die Verteidigung dauert 45-60 Minuten.  

Die Betreuungsperson und eine andere qualifizierte Prüfungsperson bilden die Jury. Das zweite Jurymitglied 
wird von der Betreuungsperson gewählt. Die Jurymitglieder erhalten eine Kopie der gesamten Masterarbeit 
inklusive der Eigenständigkeitserklärung [http://www.unine.ch/files/live/sites/allemand/fi-
les/shared/documents/Règlements/Eigenständigkeitserklärung Sprachwissenschaft.docx] in gedruckter und 
elektronischer (PDF) Form mindestens einen Monat vor dem Prüfungstermin. Studierende sind für die Zu-
sendung verantwortlich.  

Note 
Die Masterarbeit ist benotet. Sowohl die schriftliche Arbeit als auch die Verteidigung tragen zur Note bei. Diese 
wird nach der Prüfung bekanntgegeben.  

Überarbeitung und Abgabe 
Eine überarbeitete Kopie wird gemäss den Angaben des Reglements der Fakultät und der Universitätsbiblio-
thek [https://www.unine.ch/bibliotheque/home/services/memoire.html#cid0cee7b48-8b29-41c3-a67b-
13017ed39e69] eingereicht und archiviert.  


